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Information zum Datenschutzkonzept

Nach § 15 Abs. 4 der Durchführungsverordnung zum Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG-DVO) stellt der Verantwortliche sicher, dass ein Konzept zur datenschutzrechtlichen Ausgestaltung der IT-Systeme (Datenschutzkonzept) erstellt und umgesetzt wird.

Das Referat Datenschutz hat zur Unterstützung der Verantwortlichen bei der Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen ein Muster für die Erarbeitung eines konkreten Datenschutzkonzeptes erarbeitet. Das Datenschutzkonzept ist, wie diese Information selbst, auf der Website des Referates Datenschutz www.ebfr.de/Datenschutz veröffentlicht. 
Das Datenschutzkonzept dient den Verantwortlichen dabei, für ihre Einrichtung den IST-Zustand zu erheben und bei einem Abweichen im Vergleich zu den Rahmenbedingungen/ Empfehlungen einen Handlungsbedarf zu ermitteln. Hierzu enthält das Datenschutzkonzept konkrete Aussagen zum Sollzustand.
Das Datenschutzkonzept dient somit der Standortbestimmung und unterstützt die Angleichung an einen Sollzustand. Die Umsetzung des Datenschutzkonzeptes erhöht die datenschutzrechtliche Qualität einer Einrichtung; Breite und Tiefe der im Datenschutzkonzept enthaltenen Themen lassen eine ausreichende Umsetzung von maßgeblichen Anforderungen erwarten.

Ein bearbeitetes Datenschutzkonzept dient primär der Einrichtung selbst bei der Erfüllung ihrer rechtlichen Verpflichtungen; es hilft, die maßgeblichen Themen und den aktuellen Bearbeitungsstand im Überblick zu haben; zusätzlich reduziert ein solches Konzept im Falle einer Prüfung durch das Katholische Datenschutzzentrum dann entstehenden Aufwand für die Einrichtung.

Es wird deswegen empfohlen, das Datenschutzkonzept umzusetzen.

Die vor Ort individuell umzusetzenden Maßnahmen im Bereich der Sicherheit der Verarbeitung (Kapitel 14 des Konzeptes) sind sehr unterschiedlich, je nachdem ob die Einrichtung in ITTAI oder EBO-Cloud migriert ist oder weder das eine noch da andere der Fall ist; der individuell sicherzustellende Standard steigt von Ittai über EBO-Cloud zu Sonstigen Einrichtungen.

Es wurden deswegen Muster jeweils für ITTAI-Einrichtungen, EBO-Cloud-Einrichtungen und Sonstige Einrichtungen erstellt.

Das Datenschutzkonzept ist ein weiterer entscheidender Schritt hin zu einer qualifizierten und systematischen Umsetzung des Datenschutzes in den Einrichtungen.


Thomas Maier
Erzb. Verwaltungsdirektor
Leiter Referat Datenschutz
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